
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen       Stand 05/2018 

 

1.Die Anmeldung zu den Kursen ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. 

Nichtteilnahme entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Ausnahmen nur nach Absprache.  

Teilnahme bei monatlicher Kursgebühr: 

Die monatliche Kursgebühr von 47 Euro ist frühestens zum 1., spätestens jedoch  bis zum 5. des Monats 

auf das unten genannte Konto zu überweisen. In Ausnahmefällen kann der Betrag auch bar bezahlt 

werden, dies ist aber im Vorfeld mit der Kursleitung abzuklären. 

Teilnahme per Stempelkarte: 

Eine Stempelkarte kostet 135€ und berechtigt den Inhaber an der Teilnahme von 10 Kursstunden. Die 

Stempelkarte ist vor Beginn des Unterrichts unaufgefordert vorzuzeigen. Ohne Vorlage der Stempelkarte 

ist die Teilnahme am Unterricht nur gegen Barzahlung möglich. Eine nachträgliche Vorlage der 

Stempelkarte ist nicht möglich. Die Stempelkarte ist ab Datum 20 Wochen gültig. Alle bis dahin nicht 

eingelösten Unterrichtseinheiten verfallen. Eine Auszahlung ist nicht möglich.   

Teilnahme per Drop-In: 

Ohne Verpflichtung nur zahlen wenn Du kommst für 15€/Kursstunde 

Da Teilnehmer mit der Stempelkarte/ Drop-In nicht im Verteiler der Tanzschule stehen werden sie bei 

Unterrichtsausfall auch nicht automatisch benachrichtigt. Sie werden angehalten sich auf der Deep Purple 

Tribal Facebookseite (kann auch ohne Anmeldung eingesehen werden) über evtl. Unterrichtsausfall zu 

informieren. 

2. An gesetzlichen Feiertagen sowie dem 24. Und 31.12. findet kein Unterricht satt. 6 Wochen 

Ferienzeiten sind im monatlichen Kursbeitrag berücksichtigt und werden von der Tanzschule 

bekanntgegeben. Gelten während der Sommerferien besondere Kurszeiten, werden diese im Vorfeld 

bekannt gegeben. 

3. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Ende des Monats und ist spätestens zum 1. des Monats 

schriftlich mitzuteilen.  

4. Der Kursleitung steht es frei Ort, Zeit, Inhalt und Teilnehmerbegrenzung des Kurses bei Bedarf zu 

ändern. 

5. Bei Verhinderung der Kursleitung ist diese befugt eine/n Vertretungsdozenten zu  stellen, bei 

Unterrichtsausfall werden die Unterrichtseinheiten nachgeholt. Versäumte Stunden können in einem der 

anderen Kurse nachgeholt werden. Sollten sich bis 15 min. nach Unterrichtsbeginn keine Kursteilnehmer 

eingefunden haben ist die Kursleitung berechtigt das Studio zu verlassen und nicht mehr weiterzuwarten. 

Für eine effiziente Unterrichtseinheit sollten mind. 2 Teilnehmer anwesend sein. Es wird gebeten die 

Kursleitung bei Verhinderung bis 18:00 Uhr über die Nichtteilnahme zu informieren. 

6. Änderungen der Kontaktdaten sind der Kursleitung umgehen mitzuteilen. 

Alle aus nicht korrekt weitergegebenen Kontaktdaten resultierende Kosten (z.B. Rückbuchungen, 

Versäumnisse aufgrund falscher oder geänderter Emailadressen) gehen Zulasten des Kursteilnehmenden. 

7. Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Verantwortung der Kursteilnehmenden. Für materielle, 

geistige oder körperliche Schäden, die im Zusammenhang mit dem Unterricht oder der Benutzung der 

Räumlichkeiten stehen wird keine Haftung übernommen. 



 

 

8. Jeder Kursteilnehmende/r hat die Pflicht die Kursleitung über gesundheitliche Probleme oder 

körperliche Einschränkungen (z.B. Rücken- oder Knieprobleme) in Kenntnis zu setzen. Dies kann bei 

Bedarf in einem vertraulichen Gespräch mit der Kursleitung geschehen. 

 

9. Das Warm-Up und Cool-Down sind wesentliche  Bestandteile des Unterrichtes und tragen zur 

Verletzungsprävention der Kursteilnehmenden bei. Jede Kursteilnehmende ist angehalten diese 

Unterrichtseinheiten intensiv mitzuarbeiten um Verletzungen zu vermeiden. Für evtl. Schäden durch 

Nichtteilnahme an den o.g. Übungen sind die Teilnehmenden selbstverantwortlich. Die 

Kursteilnehmenden werden angehalten bei Verspätung oder früherem Verlassens des Unterrichtes unter 

eigener Verantwortung aufzuwärmen/dehnen. 

10. Es wird vereinbart, dass inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt sämtliche Nutzungsrechte an 

Aufnahmen (z.b. Ton, Bild, Video´s und oder andere Medien) von der abgebildeten Person exklusiv auf 

den Bildnutzer „Deep Purple Tribal/Virginia Stächele“ übertragen wird. Die Übertragung erstreckt sich auf 

alle derzeit gekannten Nutzungsarten und umfasst auch die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitalisierung, 

öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger. Die 

Aufnahmen dürfen somit sowohl digital als auch analog in allen dafür geeigneten Medien (z.B. Online-

Nutzung jeglicher Art, jegliche Print Nutzung, Videoprogramme interaktive und multimediale Nutzung 

genutzt und in internen Datenbanken gespreichert werden. Eine Weiterübertragung der Nutzungsrechte 

an Dritte ist nicht gestattet. Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der 

abgebildeten Person, bearbeitet und umgestaltet werden (z.b. Montage, Kombination mit Bildern, Texten 

und Grafiken, fototechnische Verfremdung, Colorierung)  

11. Für die fortlaufenden Kursteilnehmer wird per Dropbox Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, 

die Anmeldung bei Dropbox.Inc. übernimmt jeder Teilnehmer selber und freiwillig. Des Weiteren 

bestehen für jedes Level im Signal-Messenger eine Gruppe für die Kursteilnehmer zur gemeinsamen 

Kommunikation. Auch hier wird um Installation der App auf dem Smartphone gebeten, ist aber kein 

Muss.  

12. Die Kursteilnehmer willigen ein, dass die Kursleitung sie über kurzfristige Änderungen der Kurse, 

Informationen, Newsletter und bei Fragen per Telefon, SMS, Messenger und Email kontaktieren darf.  

13. Datenschutz: Deep Purple Tribal/Virginia Stächele möchte nochmals darauf hinweisen das die 

erhobenen Daten der Kursteilnehmer nur in Sonderfällen an Dritte weitergegeben werden. Diese 

Sonderfälle währen z.b. Anmeldung zu Auftritten bei Festivals, Workshops o.ä. Genauso verhält es sich 

auch mit Bild/Videomaterial. Oft möchten Veranstalter für Werbezwecke Bildmaterial oder veröffentlicht 

Foto/Videomaterial des Auftrittes auf verschiedenen Kanälen. Dies ist in Vergangenheit schon 

vorgekommen weshalb es extra erwähnt wird. Da niemand so genau weiß wie es jetzt mit dem 

Datenschutzgesetzt läuft ist es gut möglich dass die Veranstalter im Gegenzug einen 

Auftragsdatenverarbeitungsvertrag anbieten. Mal schauen…steckt ja noch alles in den Kinderschuhen. Da 

derzeit auch keine gescheite Formulierung in der Datenschutzverordnung für diesen Fall gefunden wurde 

wird hiermit darauf hingewiesen.  

14.Der Kursleitung steht es frei die AGBs bei Bedarf anzupassen. Die Teilnehmer 

werden schriftlich per email darüber informiert und erkennen mit Teilnahme an der nächsten Kursstunde 

diese automatisch an. 

15. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 

der weiteren Vertragsteile hiervon nicht berührt.  

Gerichtsstand Freiburg im Breisgau 

 


